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Zahlungen aus der GEMA Alterssicherung werden derzeit an ordentliche Urhebermitglieder geleistet, die

- sowohl ihr 60. Lebensjahr vollendet haben

- als auch seit mindestens 20 Jahren ordentliche Mitglieder der GEMA sind.

Die Finanzierung der Alterssicherung erfolgt

- aus den Mitteln für soziale und kulturelle Zwecke

- und aus dem sogenannten Ausfall, den die ordentlichen Mitglieder für die Alterssicherung zur 
Verfügung stellen.          

Die Höhe der individuellen Ausschüttungen ist somit abhängig von den jeweils aktuell verfügbaren 
Mitteln und von der Anzahl der Zahlungsempfänger. 

1. BISHERIGE REGELUNG 
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Mittel für die Alterssicherung im Wertungs-
geschäftsjahr 2021: 5,293 Mio. EUR 

Die Anzahl der an der GEMA Alterssicherung beteiligten
Urheber

- hat sich in den letzten 10 Wertungsgeschäftsjahren 
um ca. 25 % erhöht

- und wird sich laut einer statistische Auswertung bis 
zum Jahr 2030 voraussichtlich auf ca. 50 % aller 
ordentlichen GEMA Mitglieder erhöhen.  

Die stetige und erhebliche Erhöhung der 
Anzahl der Zahlungsempfänger führt zu einer 
immer stärkeren Reduzierung bei der Höhe
der individuellen Auszahlungen.

2. HANDLUNGSBEDARF

Mittel für Alterssicherung

2000                                            2030
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Um diesem Trend entgegen zu wirken, sieht der Antrag Folgendes vor:

− Das Eintrittsalter in die Alterssicherung für Urheber wird auf das 65. Lebensjahr erhöht.

− Die Erhöhung erfolgt stufenweise über 11 Jahre bis zum Kalenderjahr 2033.

− Anwendungsbereich: Alterssicherung für Komponisten und Textdichter im Rahmen der 
Wertungsverfahren in der Sparte E und in der Unterhaltungs- und Tanzmusik. Die Alterssicherung 
für Verleger bleibt unberührt. 

Laut Prognose würde der Anteil der Bezugsberechtigten durch die Neuregelung nach 10 Jahren nicht 
mehr steigen, sondern um ca. 1 % sinken.

3. NEUREGELUNG

im Kalenderjahr 
2023 oder 2024 

das 60. 
Lebensjahr 

im Kalenderjahr 
2025 oder 2026 

das 61. 
Lebensjahr 

im Kalenderjahr 
2027 oder 2028 

das 62. 
Lebensjahr 

im Kalenderjahr 
2029 oder 2030 

das 63. 
Lebensjahr 

im Kalenderjahr 
2031 oder 2032 

das 64. 
Lebensjahr 

im Kalenderjahr 
2033 oder in den 
darauffolgenden 

Jahren das 65. 
Lebensjahr 

Urhebermitglied muss mind. 20 Jahre ordentliches Mitglied sein und folgendes Lebensjahr vollendet haben: 
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